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Aufnahmeantrag 
 

Ich beantrage die Aufnahme beim BSV Dodenau – Tatinowi e.V.  als Mitglied:  
 

Vorname und Name  

Straße  

PLZ / Wohnort  

Geburtsdatum  

Beruf  

Telefon  

Fax  

E-Mail  

 
Durch meine untenstehende Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen und Ordnungen des BSV Dodenau-Tatinowi e.V. 
als verbindlich an. Die Satzung und Ordnungen können jederzeit in der Geschäftsstelle des Vereins unter obenstehender 
Adresse eingesehen und abgeholt werden. 
Zudem bin ich mit der Speicherung, Verarbeitung und Vermittlung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke, 
gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, einverstanden. Ich habe das jederzeitige Recht vom Verein Auskunft 
über meine vom Verein gespeicherten Daten zu erhalten. 
 

Ort: _________________________ Datum: ______________________ 
 
Unterschrift:  ______________________________________________ 
  (Bei Minderjährigen sind zusätzlich die Unterschriften der gesetzlichen Vertreter notwendig) 

 
Einzugsermächtigung 
 
Ich ermächtige hiermit den BSV Dodenau widerruflich, den jährlich fälligen 
Mitgliedsbeitrag zu Lasten meines untenstehenden Kontos abzubuchen. 
 

Kontoinhaber  

Bank  

Bankleitzahl  

Kontonummer  

 
____________________________ 
Unterschrift des Kontoinhabers 
Der Beitragseinzug erfolgt gemäß der Gebührenordnung innerhalb des ersten Quartals eines jeden Jahres, soweit die 
Mitgliederversammlung nichts anderes festlegt. 
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Ergänzende Hinweise zum Aufnahmeantrag 

 
 
Der Jahresbeitrag beträgt gemäß der Beitragsordnung vom 19.02.2011 für: 
 

Kinder bis 12 Jahre € 10 

Jugendliche ab 12 Jahre € 20 

Erwachsene € 50 

Schüler, Azubis ü. 18J. und Studenten 
Ausbildungsende:              

€ 20 

Sonderbeitrag: €  

 
Der Beitrag richtet sich nach der aktuell beschlossenen Beitragsordnung. 
 
Wir bitten Sie zwecks Erleichterung des Verwaltungsaufwandes, die umstehende 
Einzugsermächtigung zu erteilen. Rechnungsstellung kostet € 5 pro 
Beitragsrechnung, Erinnerung und Mahnung. 
 
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist gemäß § 5 der Satzung nur schriftlich möglich. 
Eine Rückführung von Beiträgen ist nicht möglich.  Die Kündigungserklärung ist an 
den Vereinsvorstand zu adressieren. 
 

 
Weiterhin möchten wir Sie darauf hinweisen, dass das „aktive“ Vereinsleben nicht 
nur aus der Teilnahme an den angebotenen „Sportveranstaltungen“ bestehen muss. 
Im Rahmen unserer Vereinsgemeinschaft finden regelmäßig geselligen 
Veranstaltungen statt, zu denen wir Sie jetzt schon recht herzlich einladen möchten. 
Da die Durchführung solcher Veranstaltungen meist mit einigen Vor- und 
Nachbereitungsarbeiten verbunden ist, benötigen wir „helfende Hände“. 


